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A. A.____ (geb. 1982) ist brasilianische Staatsangehörige. Nachdem sie am 19. Juli 2018 
die Einreiseerlaubnis zur Vorbereitung der Heirat erhalten hatte, reiste sie in die Schweiz ein 
und heiratete am 30. August 2018 den Schweizer Staatsangehörigen C.____ (geb. 1962). In 
der Folge erhielt sie eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehegatten in D.____. 
Im Rahmen des Familiennachzugs reiste ihr Sohn B.____ (geb. 2009) am 21. September 2020 
in die Schweiz ein. Er erhielt ebenfalls eine Aufenthaltsbewilligung. 
 
B. Am 31. Mai 2021 unterzeichneten die Ehegatten ein gemeinsames Scheidungsbegeh-
ren. In der Scheidungskonvention verzichteten die Ehegatten gegenseitig auf Unterhalt. Weiter 
wurde "das Wohnrecht für Ehegattin und Sohn () [sic] bis längstens 21.09.2022 gewährt (sepa-
rater Vertrag)." Mit Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 31. August 2021 wur-
de die Ehe geschieden. Trotz der Scheidung lebten A.____ und ihr Sohn vorerst weiter zusam-
men mit C.____ in dessen 5-Zimmer-Einfamilienhaus. Am 1. März 2022 zogen beide schliess-
lich in eine Mietwohnung in D.____. 
 
C. Mit Schreiben vom 8. April 2022 gewährte das Amt für Migration und Bürgerrecht des 
Kantons Basel-Landschaft (AFMB) A.____ und deren Sohn das rechtliche Gehör zu einem all-
fälligen Widerruf ihrer Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung aus der Schweiz. In ihrer Stel-
lungnahme vom 28. April 2022 brachte A.____ vor, dass nur ihr Ex-Ehemann die Scheidung 
gewollt habe. Weiter habe sie eine Arbeitsstelle und könne selbständig für ihren Lebensunter-
halt und für denjenigen ihres Sohnes aufkommen. Insbesondere sei sie nicht von der Sozialhilfe 
abhängig. Ein Neubeginn in Brasilien würde für sie einen grossen Verlust darstellen. Dem 
Schreiben war eine eigene Stellungnahme ihres Sohnes beigelegt. Dieser führte aus, dass für 
ihn eine Wegweisung aus der Schweiz eine Katastrophe sei. Er würde dadurch seine Struktu-
ren und damit Stabilität verlieren. Er sei Jungschwinger in einem Verein und habe dort viele 
Freunde gefunden. 
 
D. Am 25. Mai 2022 widerrief das AFMB die Aufenthaltsbewilligungen und wies A.____ 
und B.____ aus der Schweiz weg. Zur Begründung führte das Amt aus, dass mit der Scheidung 
der Aufenthaltszweck dahingefallen sei und dass die Ehegemeinschaft von A.____ und C.____ 
weniger als drei Jahre gedauert habe, weshalb kein Anspruch auf eine Verlängerung der Auf-
enthaltsbewilligungen bestehe. Es seien keine Gründe ersichtlich, die einer Rückreise nach 
Brasilien und einer dortigen Wiedereingliederung entgegenstünden. 
 
E. Dagegen erhoben A.____ und B.____ Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft. Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2022-1454 vom 27. September 2022 
wies der Regierungsrat die Beschwerde unter Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab. 
 
F. Gegen den RRB Nr. 2022-1454 vom 27. September 2022 erhoben A.____ und B.____, 
beide vertreten durch Sonia Lopez Garcia, Rechtsanwältin, am 6. Oktober 2022 Beschwerde 
beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kan-
tonsgericht). Sie beantragen, dass der angefochtene RRB aufzuheben sei und den Beschwer-
deführern die Aufenthaltsbewilligungen zu verlängern seien. Alles habe unter o/e-Kostenfolge 
zu geschehen und es sei ihnen die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen. 
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G. Mit Eingabe vom 1. November 2022 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie bean-
tragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. 
 
H. Am 21. November 2022 wurde der Fall der Kammer zur Beurteilung überwiesen und 
den Beschwerdeführern die unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung bewilligt. 
 
I. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2022 reichte die Rechtsvertreterin der Beschwerde-
führer ihre Kostennote zu den Akten verbunden mit der Mitteilung, dass die Beschwerdeführer 
wieder zusammen mit C.____ in dessen Haus in D.____ leben würden. 
 
J. An der heutigen Parteiverhandlung befragte das Gericht A.____ und C.____. Die Par-
teien hielten in den anschliessenden Plädoyers an ihren schriftlich gestellten Anträgen fest. 
 
 
Das Kantonsgericht zieht  i n  E r w ä g u n g : 
 
1.1 Gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozess-
ordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist gegen Verfügungen und Entscheide des Regie-
rungsrats die verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim Kantonsgericht zulässig. Da weder ein 
Ausschlusstatbestand nach § 44 VPO noch ein spezialgesetzlicher Ausschlusstatbestand vor-
liegt, ist die Zuständigkeit des Kantonsgerichts zur Beurteilung der Beschwerde gegeben. Die 
weiteren formellen Voraussetzungen sind ebenfalls erfüllt, sodass auf die Beschwerde eingetre-
ten werden kann. 
 
1.2 Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b 
VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des 
Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt wer-
den. Die Beurteilung der Angemessenheit des angefochtenen Rechtsaktes ist dem Kantonsge-
richt dagegen - abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen - verwehrt (§ 45 Abs. 1 
lit. c VPO e contrario). 
 
2. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, ob das AFMB die Aufenthaltsbewil-
ligungen der Beschwerdeführer zu Recht widerrufen und die Wegweisung aus der Schweiz an-
geordnet hat. 
 
3.1 Die Vorinstanz erwägt im angefochtenen Entscheid zunächst, dass das Gesetzesrecht 
den Beschwerdeführern keinen Anspruch auf Anwesenheit verleihe. Durch die Scheidung am 
31. August 2021 sei die Bewilligungsvoraussetzung einer bestehenden Ehe weggefallen. Die 
Beschwerdeführer könnten sich auch nicht auf einen Anspruch auf Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder Familiengemeinschaft stützen, da die Ehege-
meinschaft keine drei Jahre gedauert habe. Für die Berechnung der Ehedauer sei auf die in der 
Schweiz gelebte Ehegemeinschaft abzustellen. Massgeblicher Zeitpunkt für die retrospektive 
Berechnung der Dauer sei die Aufgabe der Haushaltsgemeinschaft, wobei im Wesentlichen auf 
die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft abzustellen sei. 
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Nicht relevant sei, bis zu welchem Zeitpunkt die Ehe formell bestanden habe. Anders verhalte 
es sich, wenn klare Anhaltspunkte bestehen würden, dass trotz gemeinsamer Wohnung keine 
eheliche Gemeinschaft (mehr) bestehe. Dies sei hier der Fall. Das gemeinsam eingereichte 
Scheidungsbegehren vom 31. Mai 2021 bringe zum Ausdruck, dass der gegenseitige Ehewille 
bereits in diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden gewesen sei. Somit bestehe ein klarer An-
haltspunkt, dass die eheliche Gemeinschaft trotz der gemeinsamen Wohnung vor Ablauf der 
Frist von drei Jahren aufgegeben worden sei. 
 
3.2 Die Beschwerdeführer bringen dagegen vor, dass gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung für die Berechnung der Ehedauer auf die Dauer des Zusammenlebens abzustellen 
sei. Die Beschwerdeführerin und der Ex-Ehemann hätten vom 30. August 2018 bis zum 
28. Februar 2022 zusammengelebt. Das gemeinsame Scheidungsbegehren könne nicht dahin-
gehend verstanden werden, dass der Ehewille erloschen sei. Der Ehewille habe weiter ange-
dauert, was sich darin zeige, dass sie weiterhin als Familie leben würden. 
 
4.1 Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Ausländerinnen und Ausländer und über die 
Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) vom 16. Dezember 2005 statuiert den An-
spruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von ausländischen Ehegatten, wenn sie mit 
ihrem Schweizer Ehegatten zusammenwohnen. Der Aufenthaltsanspruch nach Art. 42 Abs. 1 
AIG ist vorliegend aufgrund der Scheidung vom 31. August 2021 unbestrittenermassen erlo-
schen. 
 
4.2 Nach der Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht allerdings der An-
spruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilli-
gung gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre be-
standen hat und die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG erfüllt sind (lit. a) oder wichtige per-
sönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit. b). Die Vo-
raussetzungen nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG müssen kumulativ erfüllt sein (BGE 140 II 289 
E. 3.5.3, 3.8). Für die Berechnung der dreijährigen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG ist ge-
stützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung auf die in der Schweiz gelebte Ehegemein-
schaft abzustellen; im Ausland gelebte Ehezeiten werden nicht an die massgebliche Dauer an-
gerechnet (BGE 136 II 113 E. 3.3). Die Ehegemeinschaft im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG 
setzt voraus, dass die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewil-
le besteht (vgl. BGE 138 II 289 E. 2). Die Frist von drei Jahren gilt absolut; es besteht kein An-
spruch auf Verlängerung der Bewilligung, selbst wenn die Frist nur um wenige Wochen oder 
Tage verpasst wird (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.1.3 mit Hinweisen). Bei der Berechnung der Dauer 
der ehelichen Gemeinschaft ist im Wesentlichen auf die Dauer der nach aussen wahrnehmba-
ren ehelichen Wohngemeinschaft abzustellen (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.1.2). Dieser Grundsatz 
kommt einerseits infolge Rechtsmissbrauches dann nicht zur Anwendung, wenn die Ehepartner 
nur noch zum Schein zusammenwohnen (vgl. Art. 51 Abs. 2 lit. a AIG; BGE 136 II 113 E. 3.2). 
Andererseits ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere auch dann davon 
abzuweichen, wenn aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls anzunehmen ist, dass 
nur mehr eine faktische Wohngemeinschaft vorliegt, d.h. die eheliche Beziehung trotz eines 
(fortdauernden) gemeinsamen Wohnsitzes nicht mehr gelebt wird und der Ehewille mindestens 
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eines Ehegattens erloschen ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_939/2018 vom 24. Septem-
ber 2019 E. 3.4 mit Hinweisen). 
 
4.3 Die Beschwerdeführerin und C.____ haben am 30. August 2018 geheiratet. Am 
31. Mai 2021 unterzeichneten die Ehegatten ein gemeinsames Scheidungsbegehren. Somit 
brachten beide bereits am 31. Mai 2021 durch das Scheidungsbegehren gemeinsam und über-
einstimmend sowie gegen aussen erkennbar das Fehlen des Ehewillens zum Ausdruck. Auf 
diesen Zeitpunkt - und nicht auf das Datum des Scheidungsurteils vom 31. August 2021 - ist zur 
Berechnung der Dauer der Ehegemeinschaft abzustellen. Den Beschwerdeführern kann in ihrer 
Darstellung, dass die Ehe nicht wegen des fehlenden Ehewillens, sondern aus anderen (finan-
ziellen oder weltanschaulichen) Gründen geschieden worden sei und weiterhin ein Ehewille 
bestanden habe, nicht gefolgt werden. Anders, als dass kein Ehewille mehr besteht, kann ein 
Scheidungsbegehren nicht verstanden werden (vgl. sinngemäss URS GLOOR, in: Geiser/
Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 3 zu 
Art. 111 ZGB in fine). Somit dauerte die Ehegemeinschaft keine drei Jahre und es besteht kein 
nachehelicher Verlängerungsanspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG. Wichtige Gründe im Sinne 
von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG, die einen weiteren Aufenthalt erforderlich machen würden, werden 
nicht geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich. 
 
4.4 Ohne Anwesenheitsrecht der Beschwerdeführerin fällt die Grundvoraussetzung für den 
Familiennachzug des Beschwerdeführers dahin (Art. 44 AIG), weshalb für die Verlängerung 
seiner Aufenthaltsbewilligung kein gesetzlicher Anspruch existiert. 
 
5. Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, sie hätten gestützt auf das in Art. 8 der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) vom 4. November 
1950 verankerte Recht auf Achtung des Familienlebens als tatsächlich gelebte und intakte Fa-
milie ein Anwesenheitsrecht. 
 
5.1 Die Vorinstanz erwägt dazu, ausländische Personen hätten gestützt auf Art. 8 EMRK 
ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz, sofern nahe Verwandte (die sog. "Kernfamilie") über ein 
gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügten. Diese familiäre Beziehung müsse wei-
ter auch tatsächlich gelebt werden. Die Rechtsprechung anerkenne vor allem die Beziehung 
zwischen Ehegatten sowie zwischen Eltern und minderjährigen Kindern, welche im gleichen 
Haushalt lebten. Da die Beschwerdeführerin und ihr Ex-Ehemann geschieden seien, liege keine 
tatsächlich gelebte und intakte familiäre Beziehung vor. Zudem seien der Ehe keine gemeinsa-
men Kinder entsprungen. Es bestehe folglich kein Anspruch auf Verlängerung resp. Beibehal-
tung der Aufenthaltsbewilligungen gestützt auf das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens. 
 
5.2 Die Beschwerdeführer wenden in ihrer Beschwerde ein, dass sie trotz der Scheidung 
eine intakte Familie seien und daher ungeachtet der Scheidung eine faktische Ehegemeinschaft 
führen würden. Sie würden ihren Alltag und ihre Freizeit als Familie gestalten und weiterhin zu-
sammen in die Ferien verreisen. C.____ sei für das Kind der Stiefvater und unterstütze es bei 
den Hausaufgaben oder begleite es in dieser Rolle zu Hobbies und wichtigen Terminen. 
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5.3 An der heutigen Parteiverhandlung wurde die Beschwerdeführerin zu ihrem Familien-
leben befragt. Sie gab an, dass sie mit ihrem Sohn wieder bei C.____ in einem gemeinsamen 
Haushalt lebe. Zusammen mit ihrem Sohn sei sie am 1. November 2022 wieder bei ihm einge-
zogen, nachdem sie ihn während der Zeit des Getrenntlebens trotzdem oft gesehen habe. Sie 
habe zunächst gezögert, ob sie wieder zu ihrem Ex-Ehemann ziehen solle, allerdings habe ihr 
Sohn zurück zu ihm gewollt. Das Zusammenleben funktioniere aktuell gut. C.____ bezeichnete 
sie auf Nachfrage als einen guten oder besten Freund. Während der Ehe sei er ihr Partner ge-
wesen, was er heute nicht mehr immer sei. Das Scheidungsbegehren habe sie damals unter-
zeichnet, weil ihr damaliger Ehemann ihr gesagt habe, dass er nicht mehr glücklich sei und ihn 
die Ehe "stressen" würde. Zudem sei sie in dieser Phase schwach gewesen, da ihre Mutter ver-
storben sei. Wiederverheiratungspläne bestünden keine und sie wisse auch nicht, ob sie heute 
"Ja" sagen würde, sollte ihr C.____ einen erneuten Heiratsantrag machen. Am gemeinsamen 
Wohnsitz hätten sie getrennte Schlafzimmer. Sie habe aber keinen anderen Partner und wün-
sche sich aktuell auch keinen. Sie müsse keine Miete bezahlen und komme für ihren Lebensun-
terhalt und für denjenigen ihres Sohnes selbst auf. Lediglich bei kleinen Dingen des täglichen 
Bedarfs würden sie nicht abrechnen. Eine allfällige Rückkehr nach Brasilien würde sie als Tra-
gödie empfinden, da sie dort nichts habe und bei null anfangen müsste. Auch für ihren Sohn 
würde dies einen grossen Verlust bedeuten, insbesondere weil er sich in der Schweiz frei be-
wegen und entfalten könne, was in Brasilien aufgrund der Sicherheitslage nicht möglich sei. 

 
5.4 Das Gericht befragte C.____ als Auskunftsperson. Er gab zu Protokoll, dass er die 
Scheidung in einer schlechten Phase der Ehe zum Thema gemacht habe, wie es sie in jeder 
Ehe gebe. Zudem habe er den Wunsch gehabt, finanziell unabhängig zu sein und die Bezie-
hung nicht nach den Vorstellungen des Staates gestalten zu müssen. Er sei ein Freigeist und 
wolle möglichst machen können, wie es ihm beliebt. Zudem gehe man eine Ehe immer mit dem 
Risiko ein, dass sie in die Brüche gehe. Er und die Beschwerdeführerin seien aber nach wie vor 
ein Paar und es fühle sich gleich an wie vor der Scheidung. Ob sie ein Konkubinat seien, könne 
er nicht sagen. Allerdings könne er beschreiben, wie ihr Zusammenleben aussehe. Er würde es 
als Lebensgemeinschaft bezeichnen. Sie würden eine Ehe führen, nur ohne das dazugehörige 
Papier. Insbesondere für den Sohn der Beschwerdeführerin sei er der Stiefvater und nehme 
diese Rolle aktiv und auch finanziell wahr. Dazu habe er sich auch gegenüber dem AFMB ver-
pflichtet. Eine erneute Ehe käme für ihn unter dem geltenden Recht nicht in Betracht, allerdings 
sei er bereit, die Beschwerdeführerin zu heiraten, um ihre Anwesenheit zu sichern. Er über-
nehme die Wohnkosten, da das Haus ihm gehöre und daher keine Miete anfalle. Ansonsten 
bezahle jeder seine eigenen Lebenshaltungskosten. Die Beschwerdeführerin beteilige sich in 
unregelmässigen Abständen finanziell an den Unkosten, aber es bestünden keine Vereinbarun-
gen über die Zahlung irgendwelcher finanzieller Beiträge. Weshalb er den Beschwerdeführern 
in der von ihm verfassten Scheidungskonvention ein befristetes vertragliches Wohnrecht einge-
räumt habe, wisse er nicht mehr genau. Er gehe davon aus, dass er sich dabei auf seine Erklä-
rung gegenüber dem AFMB bezogen habe, worin er sich verpflichtet habe, bis zu diesem Da-
tum für die Beschwerdeführer zu sorgen. Ausserdem sei dies lediglich der Vollständigkeit halber 
aufgeschrieben worden, ohne die Absicht, davon Gebrauch zu machen. 
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6. Unter dem Aspekt des Schutzes des Familienlebens von Art. 8 EMRK kann ein Auf-
enthaltsanspruch entstehen, wenn eine tatsächlich gelebte familiäre Beziehung einer in der 
Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Person durch eine staatliche Entfernungs- oder 
Fernhaltemassnahme beeinträchtigt wird (BGE 144 I 266 E. 3.3 mit Hinweisen; vgl. LAURA 

AEBERLI, in: Uebersax/Rudin/Hugy Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl., Basel 
2022, N 24.45). Es besteht keine Legaldefinition für das geschützte Familienleben. Im Rahmen 
von Art. 8 EMRK ist aber rechtsprechungsgemäss von einem weiten, flexiblen und inhaltlich 
nicht genau umrissenen Familienbegriff auszugehen. Geschützt wird nicht in erster Linie recht-
lich begründetes, sondern tatsächlich gelebtes und stabiles Familienleben. Auch zwischen einer 
erwachsenen Person resp. erwachsenen Personen und einem Kind kann unter gewissen Um-
ständen trotz Fehlens eines biologischen oder rechtlich anerkannten Verwandtschaftsverhält-
nisses eine "de facto" Familienbeziehung existieren. Dies unter der Voraussetzung, dass zwi-
schen ihnen eine echte persönliche Bindung besteht (Urteil des Bundesgerichts 6B_1144/2021 
vom 24. April 2023 E. 1.2.4 mit Hinweisen). Neben der eigentlichen (ehelichen) Kernfamilie 
werden demnach auch weitere familiäre Verhältnisse erfasst, sofern eine genügend nahe, echte 
und tatsächlich gelebte Beziehung besteht. Während das Bestehen solcher Bande für die Kern-
familie vermutet wird, muss bei Beziehungen des erweiterten Familienlebens dessen Effektivität 
besonders nachgewiesen werden. Hinweise für solche Beziehungen sind das Zusammenleben 
in einem gemeinsamen Haushalt, eine finanzielle Abhängigkeit, speziell enge familiäre Bande, 
regelmässige Kontakte oder die Übernahme von Verantwortung für eine minderjährige Person 
(BGE 135 I 143 E. 3.1 mit Hinweisen; vgl. ALBERTO ACHERMANN/MARTINA CARONI, in: Auslän-
derrecht, a.a.O., N 7.76). In der vorzunehmenden Gesamtwürdigung des familiären Charakters 
sind insbesondere die Dauer und Stabilität der Beziehung, das gemeinsame Wohnen bzw. der 
gemeinsame Haushalt, das Interesse und die Bindung aneinander sowie die finanzielle Ver-
flochtenheit zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1144/2021 vom 24. April 2023 
E. 1.2.4 mit Hinweisen; AEBERLI, a.a.O., N. 24.47). 
 
7.1 Die Beschwerdeführerin und C.____ wurden nach dreijähriger Ehe am 31. August 
2021, auf Wunsch des Ehemanns, geschieden. Der gegenseitige Ehewille war aber bereits frü-
her, spätestens am 31. Mai 2021, erloschen (vgl. E. 4.3 hiervor). Nach der Scheidung lebten sie 
zunächst weiter zusammen in C.____s Einfamilienhaus, bevor die Beschwerdeführer am 
1. März 2022 den gemeinsamen Haushalt verliessen und in eine eigene Wohnung zogen. Seit 
dem 1. November 2022 leben sie nun wieder zusammen. Am gemeinsamen Wohnsitz haben 
sie getrennte Schlafzimmer. Darüber hinaus gaben die Beschwerdeführerin und C.____ über-
einstimmend und glaubhaft an, dass sie den Alltag gemeinsam verbringen und so z.B. die 
Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Die eingereichte Fotodokumentation belegt, dass sie sich 
auch während der Zeit der getrennten Haushalte regelmässig sahen. Ebenfalls zeigen die Bil-
der C.____ mit dem Beschwerdeführer bei gemeinsamen Bastelprojekten und bei Schwingfes-
ten, was der Darstellung in der Beschwerde, C.____ sei der soziale Vater des Beschwerdefüh-
rers, der Verantwortung für ihn übernehme, Gewicht verleiht. Zudem gab C.____ zu Protokoll, 
dass er die finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Beschwerdeführer übernehme, da er 
sich dazu im Rahmen des Familiennachzugs gegenüber dem AFMB verpflichtet habe. Ansons-
ten führen die Beschwerdeführerin und C.____ getrennte Kassen und unterstützen sich finanzi-
ell nicht gegenseitig. Bei der Qualifizierung der Beziehung besteht eine frappante Diskrepanz: 



Seite 8 http://www.bl.ch/kantonsgericht 

Die Beschwerdeführerin nennt C.____ - auch auf Nachfrage - einen guten oder besten Freund. 
C.____ zeichnet dagegen das Bild einer stabilen und intakten Paarbeziehung. Eine erneute 
Hochzeit ziehen beide nicht in Betracht. C.____ schliesst aber nicht aus, erneut zu heiraten, um 
der Beschwerdeführerin ein gesichertes Anwesenheitsrecht zu verschaffen, obwohl er grund-
sätzlich das Institut der Ehe als für ihn ungünstig erachtet. Die Beschwerdeführerin ist sich zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht sicher, ob sie eine erneute Ehe mit C.____ eingehen würde. 
 
7.2 Ob nun eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung und somit eine 
von Art. 8 EMRK geschützte "de facto Familie" vorliegt, ist anhand von Indizien zu prüfen (vgl. 
E. 6 hiervor). Die Beschwerdeführer leben mit C.____ zusammen und die drei Personen bilden 
einen gemeinsamen Haushalt. Damit ist erstellt, dass sie regelmässig Kontakt haben und sich 
regelmässig sehen. Allerdings bleibt der Verdacht bestehen, dass der Wiedereinzug der Be-
schwerdeführer bei C.____ unter dem Druck des ausländerrechtlichen Verfahrens vorgenom-
men wurde. Wenn die Beschwerdeführerin angibt, sie habe bei der Frage des Wiedereinzugs 
gezögert und diesem schliesslich dem Kind zuliebe zugestimmt, spricht dies zudem ausgespro-
chen gegen eine intakte Paarbeziehung. Eine finanzielle Gemeinschaft liegt nicht vor. C.____ 
lässt die Beschwerdeführer umsonst bei sich im eigenen Haus wohnen. Darüber hinaus kommt 
jeder für die eigenen Lebenshaltungskosten auf. Lediglich in den Punkten, wo sich das gemein-
same tägliche Leben sowieso überschneidet, werden die Kosten teilweise gegenseitig getra-
gen. Dabei handelt es sich aber höchstens um kleinere Beträge und Dinge des täglichen Be-
darfs. Die Ehe zwischen der Beschwerdeführerin und C.____ wurde zudem gerade wegen des 
Wunsches des Ehemanns nach mehr finanzieller Autonomie geschieden. Die Scheidung wirkt 
sich auch auf die Bewertung der speziell engen familiären Beziehung aus. Indem sich C.____ 
scheiden lassen wollte, weil ihm die Ehe mit ihren rechtlichen und moralischen Folgen zu eng 
erschien, wollte er sich gewissermassen gerade der familiären Verpflichtungen entledigen und 
die Bande lösen. Zusammen mit der eher kurzen Dauer der Ehe kann daher nicht davon aus-
gegangen werden, dass die familiäre Bande in der Vergangenheit speziell eng war. Wenn sie 
es gewesen und geblieben wäre, wie dies die Beschwerdeführer behaupten, wäre zu erwarten 
gewesen, dass sie dauerhaft im gleichen Haushalt weitergelebt und in der Scheidungskonventi-
on nicht ein vertragliches Wohnrecht vereinbart hätten. Zwar ist durch die eingereichte Fotodo-
kumentation belegt, dass sie sich während des Getrenntlebens weiterhin sahen, allerdings 
sprechen die gezeigten gemeinsamen Aktivitäten nicht gezwungenermassen für eine genügend 
nahe affektive Beziehung, zumindest zwischen C.____ und der Beschwerdeführerin. Während 
dieser die Beziehung zu ihr als intakte und stabile Gemeinschaft bezeichnet, sieht sie in ihm 
lediglich einen guten Freund. Beide schliessen eine erneute Ehe zum jetzigen Zeitpunkt aus. In 
Bezug auf den Beschwerdeführer ist nicht von der Hand zu weisen, dass C.____ eine Rolle als 
Ersatzvater wahrnimmt und eine wichtige Bezugsperson ist. Seine Aussage, sich dazu beim 
AFMB verpflichtet zu haben, weckt aber leise Zweifel, ob er die Verantwortung für den Be-
schwerdeführer wirklich aus dem Herzen heraus wahrnimmt oder ob er aus seinem Blickwinkel 
hauptsächlich eine rechtliche Verpflichtung erfüllt. 
 
7.3 Im Sinne einer Gesamtwürdigung kommt das Kantonsgericht zum Schluss, dass keine 
genügend nahe, echte und tatsächliche Beziehung besteht, welche durch Art. 8 EMRK ge-
schützt ist. Es kann den Beschwerdeführern und C.____ nicht abgesprochen werden, dass sie 



Seite 9 http://www.bl.ch/kantonsgericht 

sich freundschaftlich verbunden sind. Auch übernimmt C.____ Verantwortung für den Be-
schwerdeführer. Es fehlt der Beziehung der Erwachsenen aber am auf Stabilität und Dauer an-
gelegten verbundenen Charakter einer eigentlichen Lebens- und Schicksalsgemeinschaft. Die 
Bindung untereinander ist nicht tiefer, als sie dies in einer Wohngemeinschaft oder bei einer 
guten Freundschaft resp. im Falle des Beschwerdeführers einer Göttibeziehung der Fall ist. 
Eine genügend enge affektive, seelische und finanzielle Verbundenheit liegt nicht vor. Es han-
delt sich nicht um eine "de facto Familie". Somit ist der Schutzbereich von Art. 8 EMRK durch 
die Wegweisung nicht berührt. 
 
8.1 Der verfügte Widerruf der Aufenthaltsbewilligungen der Beschwerdeführer und die da-
mit verbundene Wegweisung aus der Schweiz müssen schliesslich den Anforderungen an die 
Verhältnismässigkeit genügen. Eine Verwaltungsmassnahme ist verhältnismässig, wenn sie zur 
Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig ist und der 
angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen steht, die dem Priva-
ten auferlegt werden (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 514 ff.). Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Wi-
derruf der Aufenthaltsbewilligung und die damit einhergehende Wegweisung der Beschwerde-
führer geeignet sind, die fremdenpolizeilichen Ziele bzw. öffentlichen Interessen an der Be-
schränkung der Zuwanderung aus Drittstaaten - und damit das Verlassen der Schweiz, wenn 
der Aufenthaltszweck von Ausländern weggefallen ist und keine Ausnahmen vorliegen - zu 
verwirklichen. Sodann ist die Massnahme zur Erreichung dieser Ziele erforderlich. Es bleibt so-
mit im Rahmen der Interessenabwägung nur noch näher zu prüfen, ob die öffentlichen die pri-
vaten Interessen der Beschwerdeführer überwiegen. 
 
8.2 Die Vorinstanz führte dazu aus, da die Ehe der Beschwerdeführerin geschieden sei, 
bestehe keine Ehegemeinschaft mehr, die einen weiteren Aufenthalt erfordern würde. Die Be-
schwerdeführerin habe den grössten und lebensprägendsten Teil ihres Lebens in ihrem Heimat-
land verbracht, wo nach wie vor ein Grossteil ihrer Familie lebe. Sie lebe nun seit ca. vier Jah-
ren in der Schweiz, ihr Sohn seit zwei Jahren. Aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer und der 
familiären Verwurzelung in Brasilien sei nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin 
und ihr Sohn auf einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz angewiesen seien. Da sie beide den 
grössten Teil ihres Lebens in Brasilien gelebt hätten, sei es ihnen zumutbar, sich wieder in die 
dortigen Verhältnisse einzuleben. Sonstige Kontakte in der Schweiz könnten auch mit moder-
nen Kommunikationsmitteln aufrechterhalten werden. Die berufliche Situation der Beschwerde-
führerin sei zwar positiv zu werten, allerdings handle es sich bei ihr nicht um eine unentbehrli-
che Fachkraft auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Positiv sei, dass sie in der Schweiz nie strafrecht-
lich in Erscheinung getreten sei und dass sie nie von der Sozialhilfe habe unterstützt werden 
müssen. In Bezug auf ihren Sohn könne man davon ausgehen, dass er ausreichend Deutsch 
spreche und gut integriert sei. B.____ befinde sich in einem anpassungsfähigen Alter, weshalb 
es ihm auch in Brasilien möglich sei, wieder Kontakte zu knüpfen. In Bezug auf das zu beach-
tende Kindeswohl führt die Vorinstanz aus, dass es schulpflichtigen Kindern zumutbar sei, zu-
sammen mit einem Elternteil in ihr Heimatland zu ziehen, wenn sie mit den Verhältnissen im 
Heimatland vertraut seien. Da B.____ erst mit elf Jahren in die Schweiz eingereist sei, sei er-
stellt, dass er mit den Verhältnissen in Brasilien bestens vertraut sei. 
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8.3.1 Die vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Eine soziale und wirt-
schaftliche Wiedereingliederung ist ohne weiteres möglich. Die Beschwerdeführerin hält sich 
erst seit fast fünf Jahren in der Schweiz auf. Damit hat sie den Grossteil ihres Lebens in ihrem 
Heimatland verbracht. Die relativ kurze Aufenthaltsdauer in der Schweiz kann nicht entschei-
dend zu ihren Gunsten ins Gewicht fallen, zumal sie nicht aufzeigt, inwiefern sie sich in dieser 
Zeit überdurchschnittlich in die hiesige Gesellschaft integriert haben sollte. Sie spricht die brasi-
lianische Landessprache und kennt die dortigen Sitten und Bräuche bestens. Da ihr Vater und 
acht Geschwister sowie weitere Verwandte weiterhin in Brasilien leben, ist von einem nach wie 
vor intakten Beziehungsnetz auszugehen. Zwar muss positiv gewürdigt werden, dass sie wäh-
rend ihrer Anwesenheit in der Schweiz stets einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und nie 
von der Sozialhilfe unterstützt werden musste. Dieser Faktor fällt aber nicht entscheidend zu 
ihren Gunsten ins Gewicht. Gemäss eigener Aussage absolvierte sie in Brasilien eine Ausbil-
dung im Bereich der Radiologie, weshalb gute Aussichten darauf bestehen, dass sie dort nicht 
nur sozial, sondern auch wirtschaftlich wieder Fuss fassen kann. Hier geknüpfte, persönliche 
Kontakte und Beziehungen - wobei sie abgesehen von C.____ keine weiteren vertieften sozia-
len Kontakte in der Schweiz geltend macht - können durch moderne Kommunikationsmittel und 
allenfalls im Rahmen von gegenseitigen Besuchen weiter gepflegt werden. Die Rückkehr nach 
Brasilien ist ihr damit zumutbar. Das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungs-
politik überwiegt die persönlichen Interessen der Beschwerdeführerin an einem Verbleib. 
 
8.3.2 Für den Beschwerdeführer gilt sinngemäss das Gleiche. Er hat sich in der Schweiz gut 
eingelebt und engagiert sich in der Freizeit in einem Schwingverein. Es ist davon auszugehen, 
dass er soziale Kontakte geknüpft hat. Er ist heute 14 Jahre alt und somit noch in einem anpas-
sungsfähigen Alter. Er wird daher in Brasilien schnell wieder Anschluss finden und die Schule 
abschliessen können. Weiter hält er sich erst seit rund zweieinhalb Jahren in der Schweiz auf. 
Einen Grossteil seines Lebens hat er somit in Brasilien verbracht. Er kennt die dortigen Verhält-
nisse. Mit der Rückkehr verliert der Beschwerdeführer mit C.____ ohne Frage eine wichtige 
Bezugsperson, allerdings leben in Brasilien sein Vater und seine Grossmutter, welche bis vor 
seiner Einreise in die Schweiz seine wichtigsten Bezugspersonen waren. Zudem muss er die 
Schweiz nicht alleine verlassen, sondern verlässt sie zusammen mit seiner Mutter. Ein Umzug 
in die Heimat zusammen mit einem Elternteil ist für schulpflichtige Kinder zumutbar, wenn sie 
mit dem Heimatland vertraut sind (Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2019 vom 17. Januar 
2020 E. 6.2.2). Dies ist wie gesagt vorliegend der Fall. Die Nichtverlängerung der Aufenthalts-
bewilligung und die damit verbundene Wegweisung aus der Schweiz erweist sich auch beim 
Beschwerdeführer als verhältnismässig. 
 
8.4 Nach dem Gesagten erfolgten der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung und die damit 
verbundene Wegweisung der Beschwerdeführer zu Recht, weshalb die Beschwerde abzuwei-
sen ist. 
 
9. Es bleibt über die Kosten zu befinden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor 
dem Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und 
die Beweiskosten und werden in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Aus-
mass auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Ver-
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fahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.-- der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Partei-
kosten sind wettzuschlagen (§ 21 Abs. 2 VPO). 
 
10.1 Die Beschwerdeführerin beantragt für den Fall des Unterliegens die unentgeltliche Pro-
zessführung und Verbeiständung. Das entsprechende Gesuchsformular und die Belege reichte 
sie am 17. Oktober 2022 ein. 
 
10.2 Als mittellos im Sinne des in Art. 29 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 garantierten Anspruchs auf unentgeltliche Rechts-
pflege gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, 
ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts 
und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach 
der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtli-
che finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
(BGE 141 III 369 E. 4.1; BGE 135 I 221 E. 5.1, jeweils mit Hinweisen). Für die Ermittlung des 
Grundbedarfs ist vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum und den für seine Berechnung 
massgebenden Richtlinien auszugehen (Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- 
und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 3. April 2019 [810 19 58] E. 6.2.3; DANIEL WUFFLI, Die 
unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2015, Rz. 123; 
ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [Hrsg.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozess-
kaution, unentgeltliche Prozessführung, Bern 2001, S. 156). Es darf dabei aber nicht schema-
tisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abgestellt werden. Vielmehr ist den ge-
samten individuellen Umständen Rechnung zu tragen (BGE 141 III 369 E. 4.4; BGE124 I 1 
E. 2a; BGE 108 Ia 108 E. 5b). Massgebend sind nach dem Effektivitätsgrundsatz die tatsächli-
chen Einkünfte und Aufwendungen zum massgeblichen Zeitpunkt. Dies bedeutet, dass nur das 
effektiv erzielte Einkommen berücksichtigt werden darf, umgekehrt werden auf der Ausgaben-
seite Zuschläge zum Grundbetrag nur insoweit berücksichtigt, als eine entsprechende Zah-
lungspflicht besteht und Zahlungen bisher auch tatsächlich geleistet wurden (BÜHLER, a.a.O., 
S. 162; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 
BV], Basel 2008, S. 79 und 93). Unter Berücksichtigung der Höhe der mutmasslichen Prozess-
kosten ist zu prüfen, ob die gesuchstellende Person in der Lage ist, die Prozesskosten aus ih-
rem Vermögen oder dem monatlichen Einkommensüberschuss bei weniger aufwändigen Pro-
zessen binnen eines Jahres und bei anderen binnen zweier Jahre zu tilgen (KGE VV vom 
14. November 2018 [810 18 237] E. 5.2; BGE 135 I 221 E. 5.1; WUFFLI, a.a.O., Rz. 317). 
 
10.3.1 Für die Bedarfsrechnung ist gemäss den Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- 
und Konkursbeamten in der Schweiz zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzmi-
nimums nach Art. 93 SchKG vom 1. Juli 2009 (Richtlinien) für die alleinerziehende Beschwerde-
führerin ein Grundbetrag von Fr. 1'350.-- einzusetzen. Der Grundbetrag für den Sohn über 10 
Jahren beträgt Fr. 600.--. Da der zivilprozessuale Notbedarf über dem betreibungsrechtlichen 
Existenzminimum liegt und der gesuchstellenden Person ein zwar bescheidenes, aber norma-
les Leben ermöglichen soll, ist der betreibungsrechtliche Grundbetrag praxisgemäss um 15 % 
zu erhöhen. Der erweiterte monatliche Grundbetrag soll die durchschnittlichen Auslagen für 
Nahrung, Kleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Pri-
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vatversicherungen, Kulturelles einschliesslich Radio/TV- und Telefongebühren sowie für Be-
leuchtung und Kochenergie etc. abdecken. Auch die Kosten der Freizeitgestaltung sind in die-
sem Grundbetrag enthalten (WUFFLI, a.a.O., Rz. 307). 
 
10.3.2 Zum Grundbetrag kommen sodann diverse Zuschläge. Die Beschwerdeführerin macht 
Krankenkassenprämien von insgesamt Fr. 645.-- geltend. Im Betrag enthalten sind auch Prä-
mien für freiwillige Zusatzversicherungen. An den Grundbetrag sind allerdings nur Krankenkas-
senprämien nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 
anrechenbar (BGE 134 III 323 E. 3). Gemäss den dazu eingereichten Belegen betragen die 
anrechnungsfähigen Krankenkassenprämien nach KVG für die Beschwerdeführerin Fr. 286.-- 
(vgl. Prämienmitteilung der Assura AG vom 11. Oktober 2021) und diejenigen für ihren Sohn 
Fr. 111.-- (vgl. Versicherungspolice der Sanitas AG vom Oktober 2021). Zusammen beträgt der 
Zuschlag für die Krankenkassenprämien somit nur Fr. 397.--. Da die Beschwerdeführerin die 
Prämienvergünstigungen beim Einkommen geltend macht, ist dieser Betrag bei den Aufwen-
dungen einzusetzen. Hinzu kommen Fr. 1'445.-- Mietzins inkl. Nebenkosten, Fr. 80.-- für das U-
Abo und Fr. 200.-- für den Mittagstisch für ihren Sohn. Der massgebliche Grundbedarf der Be-
schwerdeführerin beläuft sich gestützt auf ihre Angaben im Gesuchsformular und die einge-
reichten Belege somit auf monatlich Fr. 4'365.--. 
 
10.3.3 Auf der Einkommensseite deklariert die Beschwerdeführerin ein Erwerbseinkommen 
von netto Fr. 3'986.-- (inkl. Kinderzulagen) und Fr. 283.-- als Prämienverbilligung. 
 
10.3.4 Wird das Gesamteinkommen dem ermittelten Grundbedarf gegenübergestellt, resultiert 
eine Unterdeckung von Fr. 96.--. Aufgrund dieser Berechnung wurde der Beschwerdeführerin 
mit Verfügung vom 21. November 2022 die unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung 
bewilligt. 
 
10.4 Die Beschwerdeführerin ist per 31. Oktober 2022 aus der Mietwohnung ausgezogen 
und lebt heute in C.____s Einfamilienhaus. An der Parteiverhandlung gab sie zu Protokoll, dass 
sie sich nicht an den Wohnkosten beteilige. Zwischen der Einreichung der Gesuchsunterlagen, 
die Wohnkosten von Fr. 1'445.-- ausweisen, am 17. Oktober 2022 und ihrem Umzug zu C.____ 
lagen nur 14 Tage. 
 
10.5 Die erteilte unentgeltliche Rechtspflege erwächst zwar in formelle, nicht aber in materi-
elle Rechtskraft. Der Bewilligungsentscheid ist bis zum Abschluss des Verfahrens bei ursprüng-
licher oder nachträglicher Fehlerhaftigkeit jederzeit von Amtes wegen abänderbar. Stellt sich im 
Nachhinein heraus, dass die Bejahung der Mittellosigkeit von Beginn weg unrichtig war, d.h. der 
Gesuchsteller im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung überhaupt nicht mittellos war, so rechtfer-
tigt sich ein rückwirkender Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege dann, wenn die ursprüng-
lich unrichtige Feststellung der Mittellosigkeit aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben 
des Gesuchstellers zustande gekommen ist (vgl. WUFFLI, a.a.O., Rz. 633). Die Beschwerdefüh-
rerin wusste zum Zeitpunkt der Einreichung der Gesuchsunterlagen am 17. Oktober 2022, dass 
keine Mietkosten mehr anfallen würden. Nach dem aktenkundigen Mietvertrag musste der Miet-
zins jeweils im Voraus geleistet werden, weshalb die Beschwerdeführerin den Mietzins für den 
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Oktober 2022 bereits bezahlt haben musste und ab dem November 2022 aufgrund der Woh-
nungskündigung keinen mehr schuldete. Gemäss eigener Aussage hatte sie bereits im Sep-
tember 2022 einen Nachmieter per November 2022 gestellt. Über diese wesentliche Tatsache 
hätte die Beschwerdeführerin das Gericht nach Treu und Glauben informieren müssen. Beim im 
Gesuch angegebenen Mietzins handelte es sich somit um eine nicht effektiv anfallende Auf-
wendung. Ohne die Anrechnung des Mietzinses an den Grundbedarf resultiert in der Bedarfs-
berechnung ein Überschuss von Fr. 1'349.--. Mit diesem Überschuss ist es der Beschwerdefüh-
rerin möglich, die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.-- und die Kosten der Rechtsvertretung innert 
eines Jahres abzubezahlen. Die Mittellosigkeit war somit bereits im Gesuchszeitpunkt nicht 
(mehr) gegeben, weshalb die prozessuale Bedürftigkeit aufgrund der unrichtigen Angaben der 
Beschwerdeführerin zu Unrecht bejaht wurde. Es rechtfertigt sich daher, die Bewilligung der 
unentgeltlichen Prozessführung und Verbeiständung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Bewilli-
gungserteilung zu widerrufen. 
 
 
Demgemäss wird  e r k a n n t : 
 
 
://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 
   
 2. Den Beschwerdeführern wird die für das vorliegende Verfahren bewilligte 

unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung rückwirkend entzo-
gen. 

   
 3. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.-- werden der Be-

schwerdeführerin auferlegt. 
   
 4. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. 
 
 
 
Vizepräsident 
 
 
 
 
 
 

Gerichtsschreiber i.V. 
 
 
 
 
 
 

 
Gegen diesen Entscheid wurde am 7. September 2023 Beschwerde beim Bundesgericht (Ver-
fahrensnummer 2C_462/2023) erhoben. 


